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Oktober bis Dezember 2022

Ansprechpartnerinnen

Wer wir sind!

Die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen  

Wilhelmshaven-Friesland e. V. wurde 1962 gegründet 

und ist ein Verein von Menschen mit Behinderungen, 

ihren Eltern, Angehörigen und Freunden.

Wir treten für die selbstverständliche Teilhabe von  

Menschen mit Behinderungen am Leben der  

Gemeinschaft ein.

für Seniorinnen und Senioren mit 

Unterstützungsbedarf

Regine Valdivia
Leitung FuD Wilhelmshaven

r.valdivia@lebenshilfe-whv-fri.de

04421-809 6516

Monika Sicking
Leitung FuD Friesland

m.sicking@lebenshilfe-whv-fri.de

04421-809 6514

Katrin Wilken
Mitarbeiterin FuD WHV-FRI

k.wilken@lebenshilfe-whv-fri.de

04421-809 6516

Alltagsbegleitung 
und Alltagshilfe

Geschäftsstelle

Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen 

Kreisverein Wilhelmshaven-Friesland e. V.

Bismarckstraße 178-180 

26382 Wilhelmshaven

04421-42493  

info@lebenshilfe-whv-fri.de  

www.lebenshilfe-whv-fri.de



 

Benötigen Sie Unterstützung?
Haben Sie einen Angehörigen mit  

Unterstützungsbedarf?

Die Lebenshilfe Wilhelmshaven-Friesland e. V. bietet 

mit ihrem Familienunterstützenden Dienst (FuD) die  

Möglichkeit, Seniorinnen und Senioren individuell und  

flexibel zu betreuen sowie zu entlasten. 

 

Geschulte Begleiter:innen helfen dabei im häuslichen  

Umfeld oder bei Außenaktivitäten und stehen als  

Unterstützung im Alltag zur Verfügung.  

 

Durch die Entlastung wird nicht nur die Lebensqualität 

der betreuten Personen, sondern auch die der  

Angehörigen gesteigert.

Unser Angebot für Sie! 

• Unterstützung bei Arztbesuchen

• Unterstützung beim Einkauf

• Begleitung zu Freizeitaktivitäten und 

  Veranstaltungen

• Unterstützung im Haushalt

• Gesellschaft leisten

• Spiele spielen, lesen von Büchern und Zeitungen,  
  Gedächtnistraining

• Pflege sozialer Kontakte

• Unterstützung von Menschen mit Demenz

Wer trägt die Kosten? 

Alle Menschen mit einem Pflegegrad haben  

Anspruch auf einen Entlastungsbetrag von 125 € 

monatlich für Angebote zur Unterstützung im  

Alltag (§45b SGB XI).

Die Alltagsbegleitung kann ebenfalls über die 

 Verhinderungspflege (§39 SGB XI) abgerechnet 

werden.

Natürlich können Sie auch als Selbstzahler unser  

Angebot in Anspruch nehmen.

Sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie gern.


